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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Kathari­
na Kasper Gruppe GmbH - Geschäftsbereich 
Dernbacher Bildungszentrum für Gesundheits- 
und Sozialberufe (DeBiZet) 

§ 1 Geltungsbereich 
Das Dernbacher Bildungszentrum für Gesundheits- 
und Sozialberufe (im Folgenden „DeBiZet“ genannt) 
ist eine rechtlich unselbständige Organisationsein-
heit der Katharina Kasper Gruppe GmbH. Demge-
mäß werden alle Vertragsbeziehungen mit der Ka-
tharina Kasper Gruppe GmbH begründet. Die nach-
stehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im 
Folgenden „AGB“ genannt) gelten für den gesamten 
Geschäftsverkehr des DeBiZet mit ihren Auftragge-
bern (im Folgenden „Kunden“* genannt). Die Gel-
tung erfasst insbesondere das Bildungsprogramm 
des DeBiZet mit allen Bildungsmaßnahmen, Lehr-
gängen, Seminaren, Fortbildungen und weiteren 
Veranstaltungsformaten (im Folgenden „Lehrgang“ 
genannt), an denen die Kunden unmittelbar oder 
von diesen entsendete Teilnehmer, insb. Mitarbei-
ter, teilnehmen (folgend bezeichnet als: „Teilneh-
mer“). Sie sind Grundlage der Anmeldung zur Teil-
nahme am Bildungsprogramm sowie des Weiterbil-
dungsvertrages selbst. Etwaige AGB eines Kunden 
werden nicht akzeptiert, auch wenn das DeBiZet 
seiner Geltung im Einzelfall nicht gesondert wider-
spricht. 

§ 2 Teilnahmeberechtigung und Zulassungsvor­
aussetzungen 
(1) Die Lehrgänge des DeBiZet stehen grundsätz-
lich allen interessierten Teilnehmern offen. Falls für 
einen Lehrgang besondere Zulassungsvorausset-
zungen bestehen, müssen diese von dem Teilneh-
mer erfüllt werden. Zulassungsvoraussetzungen 
sind den Angeboten zu den Lehrgängen zu ent-
nehmen.
(2) Bei Lehrgängen, die unter einem Bundesgesetz, 
einer Landesverordnung eines Bundeslandes zur 
Durchführung eines Landesgesetzes, den Vorgaben 
der Pflegekammern oder den Empfehlungen eines 
Spitzenverbandes in der jeweils gültigen Fassung 
fallen, sind die dort erläuterten Bedingungen von 
dem DeBiZet und vom Kunden bzw. Teilnehmer 
einzuhalten. 
(3) Sollte sich nach Zustandekommen des Vertra-
ges herausstellen, dass die Zulassungsvorausset-
zungen seitens des Kunden bzw. des vorgesehenen 
Teilnehmers nicht erfüllt sind, behält sich das DeBi-
Zet die Kündigung der Vereinbarung vor. Das DeBi-
Zet wird dem Kunden das Fehlen der Zulassungs-
voraussetzungen vor Ausspruch einer Kündigung 
mitteilen und dem Kunden Gelegenheit geben, 
binnen einer Frist von 14 Tagen die Zulassungsvor-
aussetzungen herzustellen oder einen geeigneten 
Ersatzteilnehmer zu benennen. 

§ 3 Auftragserteilung; Mindestteilnehmerzahl 

(1) Die Angebote des DeBiZet sind freibleibend und 
unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als ver-
bindlich gekennzeichnet sind. 
(2) Der Kunde/Teilnehmer bleibt an seine Anmel-
dung grundsätzlich bis 14 Tage nach Anmelde-
schluss gebunden. Bis zu diesem Zeitpunkt teilen 
wir mit, ob der Lehrgang stattfindet oder nicht. Be-
stätigen wir die Durchführung des Lehrganges, ist 
der Kunde/Teilnehmer verpflichtet, mit uns eine 
Vereinbarung über die Teilnahme am Lehrgang und 
die Zahlung der Lehrganggebühr zu schließen. Die 
Konditionen hierfür sind bei Anmeldung bekannt 
und können über unsere Homepage abgerufen 
werden. Können wir die Teilnahme nicht zusagen, 
weil ein Lehrgang ausgebucht ist oder mangels 
Teilnehmer nicht stattfindet, informieren wir die 
Teilnehmer gegebenenfalls über Lehrgangalternati-
ven. Sofern die Teilnehmer diese nicht wahrnehmen 
können, steht ihnen das Recht auf Rücktritt zu. Der 
Rücktritt ist in Textform auszuüben. Teilnahmege-
bühren fallen in diesem Fall nicht an. Vor der Bestä-
tigung der Teilnahme an dem Lehrgang ist das 
DeBiZet nicht verpflichtet, Teilnehmer zuzulassen 
und/oder zu schulen und zu unterrichten. 
(3) Teilnehmer können nach schriftlichem Einver-
ständnis des Kunden ihre Lehrgangreservierung vor 
Lehrgangbeginn auf eine dritte Person übertragen, 
die den Lehrgang an Ihrer Stelle wahrnimmt, sofern 
diese die eventuell erforderlichen Zugangsvoraus-
setzungen ebenfalls erfüllt. Zur Zahlung der Lehr-
ganggebühr bleibt der Kunde jedoch verpflichtet. 

§ 4 Gebühr 
(1) Für die Teilnahme an Lehrgängen wird eine 
Gebühr erhoben, deren Höhe sich aus der konkre-
ten Vereinbarung ergibt. 
(2) Die Gebühr versteht sich, wenn nicht ausdrück-
lich anders ausgewiesen, je Teilnehmer und Lehr-
gang als Endpreis. Die Gebühr besteht aus einer 
Verwaltungs-, Lehrgang- und ggf. Prüfungsgebühr. 
Die Gebühr umfasst keine Leistungen der Verpfle-
gung und der Unterkunft. Alle Leistungen des DeBi-
Zet, die nicht ausdrücklich in der Gebühr vereinbart 
wurden, sind Nebenleistungen, die gesondert be-
rechnet werden. 

§ 5 Zahlung und Fälligkeit 
(1) Nach Eintritt der Bedingung gemäß § 3 Abs. 2 
oder – falls eine Mindestteilnehmerzahl nicht ange-
geben ist – nach Ablauf der Anmeldefrist erstellt das 
DeBiZet dem Kunden eine Rechnung über die Ge-
bühr des Lehrganges und schickt ihm diese umge-
hend postalisch zu. 
(2) Die Gebühr ist als Einmalbetrag zu entrichten 
und mit Rechnungszugang fällig. 
(3) Für Firmenkunden ist eine Ratenzahlung ausge-
schlossen. Ist der Kunde Verbraucher, kann Raten-
zahlung vereinbart werden, für die folgendes gilt: 
a) Die Parteien vereinbaren zusätzlich eine einmali-
ge Bearbeitungsgebühr in Höhe von 3% der Lehr-
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ganggebühr. Diese wird bei der Rechnungsstellung 
automatisch erhoben und beim ersten Lastschrif-
teneinzug abgebucht. 
b) Die Zahlung hat durch Lastschrift zu erfolgen. 
Der Kunde hat dem DeBiZet hierzu ein SEPA-
Lastschriftmandat zu erteilen. 
c) Der Einzug der ersten Rate erfolgt erstmals zum 
01. des Monats, der auf die Ratenzahlungsverein-
barung folgt. 
d) Die Ratenhöhe ermittelt sich aus der zu zahlen-
den Gebühr zzgl. der einmaligen Bearbeitungsge-
bühr und der Gesamtdauer des Lehrganges. Die 
letzte Rate muss bis vier Wochen vor Lehrgangen-
de geleistet werden. Sind mehr als drei Raten rück-
ständig, erlischt die gewährte Ratenzahlung und die 
noch offene Lehrganggebühr wird sofort fällig
(4) Bei Inanspruchnahme öffentlicher Förderung ist 
die Höhe des Eigenanteils abhängig von den aktuel-
len gesetzlichen Bestimmungen. Der Förderungs-
nachweis ist spätestens mit Anmeldeschluss dem 
Institut vorzulegen.
(5) Ein Anspruch auf Erstattung von Lehrgangge-
bühren wegen Fehlzeiten des Teilnehmers oder 
sonstiger Ausfallzeiten bzw. nicht Inanspruchnahme 
des Weiterbildungsangebotes besteht nicht.

§ 6 Kündigung 
(1) Der Kunde kann den Vertrag ohne Angabe von 
Gründen kündigen. Die Kündigung des Vertrags 
durch den Kunden bedarf der Textform. Ist der Kun-
de kein Verbraucher, richten sich die Kündigungs-
folgen nach den folgenden Absätzen 2 bis 4. Für 
Verbraucher, die kein Widerrufsrecht ausüben, gilt 
Absatz 5. 
(2) Bei einer Kündigung des Vertrags durch den 
Kunden ist – sofern die Kündigung des Kunden 
nicht aus wichtigem Grund erfolgt – pro Teilnehmer 
und Lehrgang folgende Gebühr zu entrichten: 
a) Bei einer Kündigung seitens des Kunden bis 28 
Kalendertage vor Beginn des Lehrganges werden 
keine Stornierungskosten berechnet und die volle 
Lehrganggebühr – sofern sie bereits vom Kunden 
gezahlt wurde – zurückerstattet. 
b) Bei einer Kündigung seitens des Kunden zwi-
schen dem 27. Kalendertag und bis zum 16. Kalen-
dertag vor Beginn des Lehrganges, werden 50% der 
Gebühr des Lehrganges als Stornierungskosten 
berechnet. Eine etwaig bereits geleistete Gebühr 
wird anteilig zurückerstattet. 
c) Bei einer Kündigung seitens des Kunden, ab dem 
15. Kalendertag vor Beginn des Lehrganges bis 
zum Tag des Beginns des Lehrganges hat der Kun-
de die volle Gebühr des Lehrganges als Stornie-
rungskosten zu entrichten. 
(3) Bei einer Kündigung des Vertrags durch den 
Kunden nach Beginn des Lehrganges oder bei 
vollständigem oder teilweisem Fernbleiben des 
Teilnehmers von dem Lehrgang oder Abbruch des 
Lehrganges durch den Kunden nach Start des 

Lehrganges wird dem Kunden die volle Gebühr des 
Lehrganges als Stornierungskosten berechnet. 
(4) Der Kunde ist berechtigt, bis zum Beginn des 
Lehrganges einen Ersatzteilnehmer zu benennen, 
der die Teilnahmevoraussetzungen des Lehrganges 
erfüllt. 
(5) Verbraucher sind verpflichtet bis zum Zeitpunkt 
des Zugangs der Kündigung entstandene Aufwen-
dungen des DeBiZet zu erstatten, es sei denn, sie 
weisen nach, dass kein oder ein wesentlich geringe-
rer Schaden entstanden ist.

§ 7 Durchführung 
Das DeBiZet ist berechtigt, Dozenten, Referenten 
oder Trainer zu wechseln, den Programmablauf zu 
ändern oder den Lehrgang zeitlich oder örtlich zu 
verlegen. Dies berechtigt nicht zum Rücktritt von 
Vertrag oder Anmeldung, es sei denn hierdurch 
werden der Charakter der Veranstaltung, das Lehr-
gangziel oder der Lehrgangabschluss grundlegend 
verändert bzw. dem Teilnehmer würde die Teilnah-
me am Lehrgang wesentlich erschwert.  

§ 8 Mitwirkung und Pflichten des Kunden, Ver­
hältnis zwischen Kunde und Teilnehmer 
(1) Der Kunde hat 
a) an dem gebuchten Lehrgang regelmäßig und 
einschließlich aller Prüfungen und Klausuren, die zu 
dem Lehrgang gehören, teilzunehmen und mitzuar-
beiten, 
b) die Hausordnung des Veranstaltungsortes des 
Lehrganges zu befolgen, 
c) die zur Verfügung gestellten Geräte und Materi-
alien sowie die zum Lehrgang bereitgestellten 
Räumlichkeiten pfleglich zu behandeln, 
d) das Rauchen in den zum Lehrgang bereitgestell-
ten Räumlichkeiten zu unterlassen, soweit es nicht 
in einzelnen Räumen ausdrücklich gestattet ist, 
e) Fehlzeiten gegenüber dem DeBiZet unverzüglich 
schriftlich zu begründen und abzusehende Fehlzei-
ten unverzüglich dem DeBiZet mitzuteilen. Für ver-
säumten Unterricht besteht kein Nachholanspruch 
f) und die Gebühr laut Vereinbarung und gemäß 
dieser AGB dem DeBiZet fristgerecht zu begleichen. 
(2) Sofern der Kunde nicht persönlich am Lehrgang 
teilnimmt, hat er den Teilnehmer entsprechend Satz 
1 lit. a) bis e) zu verpflichten. Verstößt der Teilneh-
mer gegen die Verpflichtungen entsprechend Abs. 1 
lit a) bis e), wird dieses Verhalten dem Kunden 
entsprechend § 278 BGB zugerechnet. 
(3) Ist der Kunde nicht gleichzeitig Teilnehmer, 
ermächtigt der Kunde den Teilnehmer, sämtliche 
den Lehrgang und/oder den über den Lehrgang 
abgeschlossenen Vertrag betreffende Erklärungen 
gegenüber dem DeBiZet abzugeben und solche 
Erklärungen vom DeBiZet entgegenzunehmen. 
Ausgeschlossen hiervon ist die Erklärung der Kün-
digung. 
(4) Der Kunde trägt finanziell den Mehraufwand, 
welcher dem DeBiZet dadurch entsteht, dass sich 
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die Vertragsdurchführung aufgrund nicht ordnungs-
gemäßer Mitwirkungshandlung des Kunden 
und/oder Teilnehmers verzögert. Soweit zeitlich 
möglich und zumutbar wird dem DeBiZet gegenüber 
Verbrauchern das Fehlen der Mitwirkungshandlung 
anzeigen und Gelegenheit zur Nachholung der 
Mitwirkungshandlung geben, bevor finanzieller 
Mehraufwand entsteht.

§ 9 Kostenübernahme durch Förderstellen im 
Rahmen der Erwachsenenaus- und -fortbildung
Bei geförderten Teilnehmern werden Fehlzeiten an 
den Kostenträger gemeldet. Fehlzeiten gefährden 
das Maßnahmenziel. Bricht der von einer Förder-
stelle geförderte Teilnehmer den Lehrgang vorzeitig 
ab bzw. wird die Veranstaltung unregelmäßig be-
sucht, sodass dadurch keine Kostenübernahme 
durch die jeweilige Förderstelle zustande kommt, 
werden in diesem Fall die ungedeckten Kosten der 
Förderstelle vom Teilnehmer getragen. Stornoge-
bühren werden dem Teilnehmer verrechnet, nicht 
der Förderstelle. Untersagt bei einer von einer För-
derstelle geförderten Maßnahme der Kunde die 
weitere Teilnahme des Teilnehmers, werden die bei 
dem DeBiZet angefallenen, nicht von der Förder-
stelle getragenen Kosten nicht erstattet.

§ 10 Ausschluss des Kunden und/oder Teilneh­
mers 
(1) Unterlässt der Kunde und/oder der Teilnehmer 
die gemäß dieser AGB vertraglich vereinbarte Mit-
wirkungs- und Pflichtenhandlung, behält sich das 
DeBiZet das Recht vor, den Kunden bzw. Teilneh-
mer vom Lehrgang teilweise oder ganz auszu-
schließen sowie auch den Vertrag mit dem Kunden 
zu kündigen. Soweit zeitlich möglich und zumutbar 
wird das DeBiZet gegenüber Verbrauchern das 
Fehlen der Mitwirkungshandlung zuvor anzeigen 
und Gelegenheit zur Nachholung der Mitwirkungs-
handlung geben. 
(2) Das DeBiZet hat das Recht, im Falle der Kündi-
gung nach Abs. 1 alle noch ausstehenden Gebüh-
ren für den Lehrgang vom Kunden zu verlangen, 
sofern die Kündigung sich nicht auf § 8 Abs. 1 f) 
stützt und sofern der Kunde kein Verbraucher ist. 
Für Verbraucher gilt § 6 Abs. 5 entsprechend. Dar-
über hinaus hat der Kunde dem DeBiZet einen ggf. 
zusätzlich entstandenen Schaden zu ersetzen. 

§ 11 Prüfungen und Zeugnisse 
(1) Die Abnahme von Prüfungen und Ausgabe von 
Zeugnissen richtet sich nach den Studien- und Prü-
fungsordnungen der einzelnen Lehrgänge in ihren 
jeweils geltenden Fassungen. Bei Lehrgängen, die 
unter ein Bundesgesetz, eine Landesverordnung 
eines Bundeslandes zur Durchführung eines Lan-
desgesetzes, den Vorgaben der Pflegekammern 
oder den Empfehlungen eines Spitzenverbandes in 
der jeweils gültigen Fassung fallen, gelten die dort 

festgelegten Prüfungs-, Bewertungs-, Zulassungs- 
und ergänzenden Bedingungen. Die erstmalige 
Zulassung zur Prüfung ist in der Gebühr des Lehr-
ganges enthalten, soweit diese Prüfungskosten 
nicht in den für diese Weiterbildungsmaßnahme 
gültigen Unterlagen dem DeBiZet gesondert aus-
gewiesen sind. 
(2) Bei erneuter Vorstellung zur Prüfung fallen vor-
behaltlich einer anderweitigen Vereinbarung zusätz-
liche Prüfungskosten entsprechend einer gesonder-
ten Gebührenübersicht an. 
(3) Nach vollständiger erfolgreicher Beendigung des 
Lehrganges erhält der Teilnehmer je nach Ab-
schlussziel des Lehrganges eine Teilnahmebe-
scheinigung, ein Zeugnis oder ein Zertifikat als 
Bestätigung der Beendigung des Lehrganges. Das 
DeBiZet behält sich das Recht vor, diese Bestäti-
gung nach Lehrgangende ausschließlich bei Zah-
lungseingang der vollständigen Lehrganggebühr 
dem Teilnehmer auszuhändigen, wenn der offene 
Zahlungsanspruch unstreitig besteht. 

§ 12 Haftung 
Ansprüche auf Schadensersatz sind ausgeschlos-
sen; das DeBiZet haftet nur für Schäden, die auf 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung des Veranstalters, seiner gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Unbe-
rührt davon bleibt die Haftung für die Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit, für die Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten und aus dem Pro-
dukthaftungsgesetz. Eine Haftung für Wertgegen-
stände von Teilnehmern wird nicht übernommen. 
Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren 
Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrages 
notwendig ist und auf deren Einhaltung der Ver-
tragspartner vertraut und regelmäßig vertrauen darf. 
Im Fall der Verletzung von wesentlichen Vertrags-
pflichten wird der Schadensersatzanspruch auf den 
typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt, 
wenn dieser nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um 
Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Weitere 
Haftung ist ausgeschlossen.
(3) Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten 
auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen des DeBiZet, wenn Ansprüche 
direkt gegen diese geltend gemacht werden. 
(4) Die Veranstaltungen werden von qualifizierten 
Referenten sorgfältig vorbereitet und durchgeführt. 
Das DeBiZet übernimmt keine Haftung für die Aktu-
alität, Richtigkeit und Vollständigkeit in Bezug auf 
die Veranstaltungsunterlagen, die Durchführung der 
Bildungsveranstaltung und deren Inhalte. Insbeson-
dere übernimmt das DeBiZet keine Haftung für aus 
der Anwendung oder Weitergabe des im Rahmen 
von Bildungsveranstaltungen Erlernten und/oder 
Vermittelten möglicherweise entstehende Schäden.
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§ 13 Urheberrechte 
(1) Mit Abschluss des Vertrags verpflichtet sich der 
Kunde zur Beachtung folgender Punkte: Lehrgang-
begleitende Arbeitsmappen bzw. Unterlagen etc. 
unterliegen dem Urheberrecht und dürfen zu keiner 
Zeit und unter keinen Umständen fotomechanisch 
oder elektronisch vervielfältigt werden. Sie sind nur 
für den persönlichen oder beruflichen Gebrauch 
bestimmt und dürfen nicht an Dritte weitergegeben 
werden. 
(2) Sofern der Kunde nicht persönlich am Lehrgang 
teilnimmt, hat er den Teilnehmer entsprechend Abs. 
1 zu verpflichten. Verstößt der Teilnehmer gegen 
die Verpflichtungen entsprechend Abs. 1 wird die-
ses Verhalten dem Kunden entsprechend § 278 
BGB zugerechnet. 
(3)  Innerhalb sämtlicher Bildungsveranstaltung ist 
das Erstellen von Lichtbildaufnahmen und/oder Bild- 
und Tonaufzeichnungen jeder Art durch andere als 
von dem DeBiZet hierfür bestimmte und ausdrück-
lich bevollmächtigte oder beauftragte Personen 
nicht zugelassen.

§ 14 Datenschutz
Das DeBiZet speichert die persönlichen Daten auf-
grund einer vom Kunden und/oder Teilnehmer er-
teilten Erlaubnis. Verantwortlich für die Datenerhe-
bung und Datenspeicherung ist das DeBiZet. Unser 
Datenschutzbeauftragter: datenschutz@katharina-
kasper-gruppe.de. 
Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist Art. 6 
Abs. 1b DSGVO sowie § 6 Abs. 1c KDG. Wir geben 
Daten nicht weiter, es sei denn, Kunde und/oder 
Teilnehmer wären ausdrücklich damit einverstan-
den. Kunde und/oder Teilnehmer sind jederzeit 
berechtigt, Auskunft über die über sie gespeicherten 
Daten zu verlangen, die Korrektur der gespeicher-
ten Daten zu beanspruchen und die Einwilligung zu 
deren Speicherung schriftlich oder per E-Mail (an 
Katharina Kasper Gruppe GmbH, Rheinstraße 9, 
56428 Dernbach, info@debizet.de) zu widerrufen. 
Einzelheiten regelt die Datenschutzerklärung des 
Teilnehmervertrages. Dem DeBiZet überlassene 
Daten werden für die Dauer von 10 Jahren gespei-
chert, danach werden sie gelöscht. 

§ 15 Bedingungen und zu leistende Anforderun­
gen an den Lehrgang 
Die Bedingungen und zu leistenden Anforderungen 
an den Lehrgang in der jeweilig gültigen Fassung 
(u. a. Lehrganginhalte, Zulassungsvoraussetzun-
gen, Gebühr, Prüfungsmodalitäten) sind Bestandteil 
des Vertrages zwischen dem Kunden und dem 
DeBizet. Diese Bedingungen und Anforderungen an 
den Lehrgang sind nach Maßgabe dieser AGB für 
beide Vertragsparteien – Kunde und DeBiZet – 
bindend. Die Bedingungen und zu leistenden Anfor-
derungen an den Lehrgang sind den Angeboten zu 
den Lehrgängen zu entnehmen.

§ 16 Kundendienst 
Der Kundendienst des DeBiZet ist wie folgt erreich-
bar:
Dernbacher Bildungszentrum, Rheinstraße 9, 56428 
Dernbach, Telefon +49 (0)2602 8346-630 | Telefax 
+49 (0)2602 8346-119, E-Mail: info@debizet.de, 
Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 14:00 Uhr, 
Freitag von 08:00 bis 13:00 Uhr.

§ 17 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirk-
sam sein oder künftig werden oder sollte sich in 
diesem Vertrag eine Lücke herausstellen, so wird 
hierdurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksa-
men Vertragsbestimmung oder zur Ausfüllung der 
Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, 
soweit möglich, dem am nächsten kommt, was die 
Parteien gewollt hätten, sofern sie diesen Punkt 
bedacht hätten.

§ 18 Gerichtsstand 
Soweit gesetzlich zulässig ist Gerichtsstand 56428 
Dernbach.

§ 19 Widerrufsrecht 
Sofern der Kunde Verbraucher ist, hat er nachfol-
gendes Widerrufsrecht: 

Widerrufsbelehrung 
Der Kunde hat das Recht, binnen vierzehn Tagen 
ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wider-
rufen. Die Widerrufsfrist beginnt mit dem Tag des 
Vertragsschlusses mit der Belehrung über das Wi-
derrufsrecht.
Um sein Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kun-
de dem DeBiZet (Katharina Kasper Gruppe GmbH, 
Rheinstraße 9, 56428 Dernbach, Telefon +49 
(0)2602 8346-630, Telefax +49 (0)2602 8346-119, 
E-Mail info@debizet.de) mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, 
Telefax oder E-Mail) über seinen Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Kunde kann 
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der 
Kunde die Mitteilung über die Ausübung des Wider-
rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet. 
Die Beweislast für die Rechtzeitigkeit des Widerrufs 
trägt der Kunde.

Folgen des Widerrufs 
Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beider-
seits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren 
und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) heraus-
zugeben. Das Widerrufsrecht des Kunden erlischt 
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vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf 
ausdrücklichen Wunsch des Kunden vollständig 
erfüllt ist, bevor das Widerrufsrecht ausgeübt wurde.
Für diese Rückzahlung verwendet das DeBiZet 
dasselbe Zahlungsmittel, das der Kunde bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei 
denn, mit ihm wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden ihm wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Hat der Kunde verlangt, dass die Dienstleistungen 
während der Widerrufsfrist beginnen sollen, die 
Leistung ist jedoch noch nicht vollständig erbracht, 
so hat der Kunde dem DeBiZet einen angemesse-
nen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu 
dem Zeitpunkt, zu dem der Kunde das DeBiZet von 
der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich die-
ses Vertrags unterrichtet, bereits erbrachten Dienst-
leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Muster - Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann 
können Sie einfach dieses Formular ausfüllen und 
uns zurücksenden: 

An 
Katharina Kasper Gruppe GmbH
Rheinstraße 9 
56428 Dernbach 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) 
abgeschlossenen Vertrag über 

die Erbringung der folgenden Dienstleistungen: 

_________________________________________
_________

Bestellt am (*)______________ /erhalten am (*) 
____________

Name des Verbrau-
chers_______________________________ 

Anschrift des Verbrau-
chers_____________________________

Unterschrift des Verbrauchers (nur bei Mitteilung auf 
Papier) 

_________________________________________
_________

Datum ______________________________ 

(*) Unzutreffendes streichen. 

Es steht Ihnen frei, jede andere Form der eindeuti-
gen Erklärung entsprechend § 19 zu wählen.


